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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), die
dafür sorgen wollte, dass lebenslange Freiheitsstrafen für besonders gefährliche
Straftäter und Wiederholungstäter auch wirklich lebenslang dauern. Konkret sollten
Richter die Möglichkeit haben, unter bestimmten Voraussetzungen eine bedingte
Entlassung – welche heute im Schnitt nach 15 Jahren geschieht – auszuschliessen. Die
Mehrheit des Rates sprach sich jedoch mit 110 zu 66 Stimmen gegen diesen
Letztentscheid durch die Richter aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2013
NADJA ACKERMANN

Die Haftung des Gemeinwesens, wie sie bereits bei der lebenslänglichen Verwahrung
gilt, soll künftig auf Fälle ausgedehnt werden, in denen ein verurteilter Straftäter
bedingt entlassen wird oder Strafvollzugslockerungen erhält. Der Bund oder die
Kantone sollen die Verantwortung für rückfällige Straftäter übernehmen. Dies fordert
eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH), die in Reaktion auf die tragischen
Mordfälle von 2013 eingereicht worden war und der 2014 von beiden
Rechtskommissionen Folge gegeben wurde. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.11.2014
NADJA ACKERMANN

Zwei parlamentarische Initiativen Herzog (svp, TG; Pa.Iv. 13.453) und Rickli (svp, ZH);
Pa.Iv. 13.461) wollten das Strafgesetzbuch dahingehend ändern, dass Verwahrungen zu
Lasten stationärer Massnahmen mehr Gewicht erhalten. Während nach Ricklis
Forderung eine Therapie gar nicht mehr infrage kommen sollte, wenn die
Voraussetzungen für eine Verwahrung erfüllt sind, verlangte Herzog eine mindestens
fünfzigprozentige Erfolgschance als Bedingung für eine Therapie. Beide Initiantinnen
erhofften sich durch die Änderungen sowohl Kosteneinsparungen als auch mehr
Sicherheit für die Bevölkerung. Der Kommissionsmehrheit folgend erteilte die Mehrheit
im Nationalrat beiden Vorstössen aber eine Absage. Bedenken hinsichtlich der
Zweckmässigkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der Vereinbarkeit mit dem Prinzip der
Resozialisierung wurden geäussert. Darüber hinaus könnte konkreter Handlungsbedarf
in diesem Bereich in einem noch ausstehenden Bericht zur Verwahrungspraxis (in
Erfüllung eines Postulats Rickli, Po. 13.3978) aufgezeigt werden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2014
KARIN FRICK

Die tragischen Mordfälle Lucie, Marie und Adeline zeigten laut Natalie Rickli (svp, ZH),
dass der Resozialisierung der Täter höheres Gewicht beigemessen werde als dem
Schutz der Bevölkerung. Sie forderte deshalb mit einer parlamentarischen Initiative,
dass Wiederholungstäter, die bereits einmal rechtskräftig wegen Mordes, vorsätzlicher
Tötung, schwerer Körperverletzung oder Vergewaltigung verurteilt worden sind,
ungeachtet der Erfüllung weiterer Bedingungen verwahrt werden müssen. Es sei nicht
gerechtfertigt, dass jemand, der seine zweite Chance verwirkt habe, noch eine dritte
Chance bekomme. Eine therapeutische Behandlung und Strafvollzugslockerungen sowie
die bedingte Entlassung – bei hinreichend geringem Rückfallrisiko nach erfolgreicher
Therapie – würden dadurch nicht ausgeschlossen. Die RK-NR gab der Initiative im
Oktober 2014 mit 13 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. Anfang September 2015 tat
es ihr die RK-SR mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen gleich. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.2015
KARIN FRICK

Mit ihrer 2013 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Natalie Rickli (svp,
ZH), dass Straftäter nur dann bedingt aus der Verwahrung entlassen werden dürfen,
wenn praktisch sichergestellt ist, dass die Person sich in Freiheit bewährt und keine
Gefahr für die Bevölkerung mehr besteht. Während die RK-NR der Initiative im Herbst
2014 mit Stichentscheid des Präsidenten knapp Folge gegeben hatte, hatte sie die
Mehrheit der RK-SR ein Jahr später abgelehnt. In der Wintersession 2016 befasste sich
deshalb der Nationalrat mit dem Anliegen. Die Gegner der Initiative gaben zu Bedenken,
die Änderung sei in der Praxis wohl kaum umsetzbar, da es kein Nullrisiko gebe.
Verbessert werden müsse nicht das Gesetz, sondern die Gerichtspraxis und darüber
hinaus gebe es heute statistisch gesehen praktisch keine bedingten Entlassungen aus

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2016
KARIN FRICK
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der Verwahrung mehr. Ricklis Unterstützer argumentierten hingegen, die neue
Bestimmung führe keinen Automatismus, sondern ein zusätzliches Kriterium für die
bedingte Entlassung ins Gesetz ein. Durch die höhere Hürde könne das Rückfallrisiko
minimiert werden; die Sicherheit der Bevölkerung müsse im Zweifelsfall Vorrang haben.
Nach kurzer Diskussion gab der Nationalrat der Initiative mit 118 zu 53 Stimmen bei 10
Enthaltungen Folge. Die grünliberale Fraktion stellte sich als einzige geschlossen
dagegen. 5

Der Weg der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) mit der Forderung, dass
bedingte Entlassungen aus der Verwahrung nur bei praktisch vorhandener Sicherheit
erfolgen dürfen, endete in der Frühjahrssession 2017 in der kleinen Kammer. Die
Standesvertreter folgten den Argumenten der vorberatenden RK-SR, welche dem Rat
deutlich mit 11 zu einer Stimme beantragt hatte, der Initiative keine Folge zu geben, da
sie sich in der vorliegenden Formulierung nicht umsetzen lasse. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2017 verlängerte der Nationalrat die Frist zur Behandlung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), die dem zuständigen Gemeinwesen die
Haftung bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen aufbürden will. Dies
geschah, nachdem die nationalrätliche Rechtskommission beschlossen hatte, der
KKJPD einen Vorentwurf zur Umsetzung der Initiative zur Stellungnahme zu
unterbreiten, da der Strafvollzug in die Zuständigkeit der Kantone falle. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
KARIN FRICK

Die nationalrätliche Rechtskommission möchte vor der Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) zur Verwahrung bei rückfälligen Tätern
ausführliche Anhörungen durchführen. Sie beantragte ihrem Rat deshalb, die Frist für
die Umsetzung der Initiative um zwei Jahre, also bis zur Sommersession 2019, zu
verlängern. In der Sommersession 2017 genehmigte der Nationalrat die
Fristverlängerung diskussionslos. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Nationalrat im Frühjahr 2017 die Behandlungsfrist für die
parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) verlängert hatte, erarbeitete die RK-NR einen
Vorentwurf, der in Übereinstimmung mit dem Ziel der Initiative dem Staat die Haftung
bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen auferlegt. Im Sinne einer
Kausalhaftung – also unabhängig von Verschulden oder unerlaubtem Handeln vonseiten
der Staatsangestellten – soll der Staat für einen Schaden haften, der von einem
rückfällig gewordenen Täter im geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug verursacht
wurde. Bei der KKJPD stiess dieser Vorentwurf auf grossen Widerstand: Die Kantone
befürchteten, dass als Folge der neuen Regelung weniger Vollzugslockerungen gewährt
würden, dass es bei den kantonalen Vollzugsämtern zu Rekrutierungsschwierigkeiten
kommen könnte und dass die Arbeit der kantonalen Justizbeamten insgesamt
erschwert würde. Darüber hinaus störte sich die Kommission an dem Gedanken, eine
Staatshaftung für rechtmässiges Staatshandeln einzuführen, und gelangte zur
Überzeugung, dass eine solche Regelung das System der stufenweisen
Wiedereingliederung infrage stellte. Aus diesen Gründen stellte die
Kommissionsmehrheit den Antrag auf Abschreibung der Initiative. Die
Kommissionsminderheit sah jedoch keine Einschränkung der Wiedereingliederung, da
die neue Regelung nur für Wiederholungstäter gelte, nicht aber für Ersttäter. Sie
betonte, der Staat trage eine Mitverantwortung für durch Wiederholungstäter
verursachte Schäden, und beantragte die Nichtabschreibung. Mit einem flammenden
Plädoyer für ihr Anliegen konnte Rickli eine rechtsbürgerliche Mehrheit im Nationalrat
hinter sich bringen. Mit 109 zu 77 Stimmen bei 10 Enthaltungen stimmte die grosse
Kammer im Sommer 2017 gegen das Abschreiben. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
KARIN FRICK

Im Mai 2018 gab die RK-NR den Vorentwurf für die Umsetzung der parlamentarischen
Initiative Rickli (svp, ZH) zur staatlichen Haftung bei bedingten Entlassungen und
Strafvollzugslockerungen in die Vernehmlassung. Darin ist vorgesehen, Art. 380a StGB
dahingehend anzupassen, dass unabhängig von einem Verschulden der
Staatsangestellten eine Staatshaftung für Schäden besteht, die eine Person im
geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug durch einen Rückfall verursacht hat. Die
Vernehmlassung läuft bis Mitte September 2018. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.05.2018
KARIN FRICK
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Eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH), eingereicht im November 2016,
forderte, dass das Strafmass für Vergewaltigungen erhöht wird. Neu soll
Vergewaltigung mit drei bis zehn Jahren Haft bestraft werden (bisher ein bis zehn
Jahre) und in schweren Fällen mit mindestens fünf Jahren Haft (bisher drei Jahre). Die
Mindeststrafe von drei Jahren sei nötig, um sicherzustellen, dass in jedem Fall eine
unbedingte Haftstrafe gegen die Täter verhängt werde, so die Begründung Ricklis. Eine
bedingte Haftstrafe sei keine angemessene Strafe für eine Vergewaltigung. Die RK-NR
gab der Initiative im Februar 2018 Folge. Ihre Schwesterkommission zeigte sich im
Januar 2019 mit diesem Entscheid allerdings nicht einverstanden, denn sie wollte das
Strafmass im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen betrachten. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
ELIA HEER

In der Sommersession 2019 gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Rickli
(svp, ZH) keine Folge, mit der die Zürcher SVP-Nationalrätin die Altersgrenze für die
Unverjährbarkeit sexueller Straftaten auf 16 Jahre erhöhen wollte. Mit 96 zu 83
Stimmen folgte der Rat dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit, die keinen Anlass sah,
die im Rahmen der Umsetzung der Unverjährbarkeits-Initiative bereits geführte
Debatte um die Altersgrenze erneut zu eröffnen. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) für die staatliche
Haftung bei bedingten Entlassungen und Strafvollzugslockerungen hatte die RK-NR
vorgeschlagen, Art. 380a StGB dahingehend zu erweitern, dass der Staat für im
geöffneten Straf- oder Massnahmenvollzug durch einen Rückfall verursachte Schäden
haftet, und zwar unabhängig von einem unerlaubten Handeln oder Verschulden
vonseiten des Staates (Kausalhaftung). In der Vernehmlassung fiel dieser Vorschlag
jedoch durch: Bei 40 von 46 Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern stiess der
Vorentwurf auf uneingeschränkte Ablehnung; nur die BDP und der Schweizerische
Gewerbeverband brachten ihre vorbehaltlose Unterstützung zum Ausdruck, während
die CVP mit Vorbehalt zustimmte. Die Hauptkritik der Vernehmlassungsteilnehmenden
bezog sich dabei nicht auf die Umsetzung, sondern auf das Anliegen an sich, da es das
System der stufenweisen Wiedereingliederung von Gefangenen torpediere. Es wurde
mithin befürchtet, die Regelung führe zu weniger gewährten Vollzugsöffnungen, zu
mehr Gerichtsverfahren infolge Anfechtung der ablehnenden Entscheide sowie zu
erhöhtem Platzbedarf und damit zu mehr Überbelegung in Strafanstalten. Einerseits
würde so die Rückfallgefahr nicht gemindert und die öffentliche Sicherheit nicht
erhöht. Andererseits wäre eine solche Regelung mit erheblichem Mehraufwand für die
Kantone verbunden, in deren Zuständigkeit der Strafvollzug liegt. Nicht zuletzt darum
lehnten alle 25 teilnehmenden Kantone den Entwurf einhellig ab. Für die
Kommissionsmehrheit war dieses Ergebnis Grund genug, die parlamentarische Initiative
nicht weiterzuverfolgen und dem Rat mit 15 zu 9 Stimmen deren Abschreibung zu
beantragen. Eine Minderheit Rickli wollte die Umsetzung des Vorstosses dennoch
weiterverfolgen und beantragte dementsprechend die Verlängerung der
Behandlungsfrist. Es müsse endlich etwas dagegen getan werden, dass nie jemand die
Verantwortung übernehme, wenn ein Täter während gelockerten Strafvollzugs oder
bedingter Entlassung rückfällig werde, appellierte Andrea Martina Geissbühler (svp, BE)
an das Nationalratsplenum; zur Sicherheit der Bevölkerung müssten Täter im Zweifel
eingesperrt bleiben. Der Nationalrat gab diesem Minderheitsantrag in der
Sommersession 2019 mit 101 zu 87 Stimmen bei einer Enthaltung statt, womit er die
Behandlungsfrist bis zur Sommersession 2021 verlängerte. Neben der geschlossenen
SVP-Fraktion stimmten auch grosse Teile der FDP-, CVP- und BDP-Fraktionen für die
Fristverlängerung, während sich das links-grüne Lager abgesehen von der einen
Enthaltung geschlossen dagegen stellte. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
KARIN FRICK

Da das Bundesamt für Justiz in der Zwischenzeit im Rahmen der Umsetzung der Motion
16.3002 bereits gesetzgeberische Arbeiten zur Vereinheitlichung des Strafvollzugs bei
gefährlichen Tätern aufgenommen hatte, beantragte die RK-NR ihrem Rat im Frühling
2019, die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zur
Verwahrung bei rückfälligen Tätern zu verlängern. Sie wollte zuerst die Umsetzung der
Motion 16.3002 abwarten, bevor sie allenfalls selber gesetzgeberisch tätig werden
wollte. In der Sommersession 2019 stimmte der Nationalrat der Fristverlängerung bis
2021 stillschweigend zu. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Da die Idee einer Revision des Wahlverfahrens für den Eidgenössischen Datenschutz-
und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) in die Totalrevision des Bundesgesetzes über
den Datenschutz aufgenommen worden war – konkret soll der EDÖB durch die
Vereinigte Bundesversammlung gewählt werden –, beantragte die SPK-NR die
Abschreibung der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die in
der Zwischenzeit von Cédric Wermuth (sp, AG) übernommen worden war. Obwohl die
Kommission die Beratung der Gesetzesrevision ursprünglich erst für die Herbstsession
2019 vorgesehen hatte, hiess die grosse Kammer die Abschreibung bereits am letzten
Tag der Sommersession 2019 stillschweigend gut. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Seit 2003 können Parlamentarierinnen und Parlamentarier beim Ausscheiden aus den
Räten eine so genannte Überbrückungshilfe beantragen. Maximal zwei Jahre lang wird
eine Entschädigung ausbezahlt, wenn das ehemalige Ratsmitglied keinen Beruf (mehr)
findet, der mit einem gleichwertigen Einkommen entlohnt wird. Mit einer
parlamentarischen Initiative verlangt Natalie Rickli (svp, ZH) die Abschaffung der
Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. In ihrer
Argumentation rechnet sie vor, dass seit 2004 insgesamt CHF 820'000 an 22 ehemalige
Ratsmitglieder ausbezahlt worden seien. Stossend sei, dass auch Parlamentarierinnen
und Parlamentarier wie „normale“ Arbeitnehmende Arbeitslosenentschädigung fordern
könnten und mit der Überbrückungshilfe besser gestellt seien. Leider entwickle sich
das Milizparlament schleichend zu einem Berufsparlament. Ein Ratsmitglied müsse aber
nach wie vor in der Lage sein, bei einer Abwahl den ehemaligen Beruf wieder
aufzunehmen – und zwar ohne Überbrückungshilfe. 
Die SPK-NR nahm diese Argumentation auf und gab der Initiative der SVP-Politikerin mit
17 zu 7 Stimmen Folge. Nicht einverstanden war allerdings die SPK-SR, die dem Anliegen
knapp mit 7 zu 6 Stimmen eine Absage erteilte. In begründeten Einzelfällen sei eine
solche bescheidene Hilfe zu gewähren. Darüber hinaus würden keine Mehrkosten
anfallen, da diese Hilfe ja nicht zusätzlich, sondern anstelle von
Arbeitslosenentschädigungen ausbezahlt werde. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-SR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission gegen Folge geben war,
kam die parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zur Vorprüfung in die grosse
Kammer. Das Anliegen fordert die Abschaffung der Überbrückungshilfe für
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Diese können zum Beispiel in Folge einer
Abwahl und im Falle von Berufslosigkeit nicht nur Arbeitslosenunterstützung, sondern
auch während maximal zwei Jahren eine Überbrückungshilfe von rund CHF 2'300 pro
Monat anfordern. Dies sei – so die Initiantin – stossend, weil man in einem
Milizparlament einen Job habe und sich daher auch beim RAV melden könne, weshalb
es keine Überbrückungshilfe brauche, auf die man auch in Anbetracht der immer
höheren Entschädigungen für Parlamentarierinnen und Parlamentarier gut verzichten
könne. Natalie Rickli rechnete vor, dass zwischen der Einführung der Massnahme im
Jahr 2003 und dem Jahr 2015 rund CHF 820'000 an Steuergeldern für die
Überbrückungshilfe ausbezahlt worden seien. Aktuell seien CHF 94'000 (2016) bzw. CHF
70'000 (2017) aufgewendet worden. 
Angelo Barrile (sp, ZH) übernahm die Vertretung der Minderheitenposition und
argumentierte, dass es sich hier nicht um einen Bonus handle, sondern um eine echte
Nothilfe und lediglich als eine Alternative oder eine Ergänzung zum Arbeitslosengeld zu
verstehen sei. Es sei zu bedenken, dass immer mehr Parlamentarierinnen und
Parlamentarier neben ihrem politischen Mandat keinen Hauptberuf mehr ausübten,
angestellt seien, Familie hätten und kein Verwaltungsratsmandat beanspruchten, aus
dem sie «einfach so mal schnell mehrere Hunderttausend Franken jährlich beziehen»
könnten. Für diese sei die Überbrückungshilfe nachgerade notwendig. Matthias Jauslin
(fdp, AG) versuchte als Sprecher der Kommissionsmehrheit das Argument beliebt zu
machen, dass die Arbeitslosenhilfe in der Tat genüge und man nicht eine zusätzliche,
den Steuerzahler belastende Nothilfe in Anspruch nehmen müsse. Man solle doch mit
der Annahme der Initiative auch gegenüber dem Ständerat ein Zeichen setzen. Dies tat
der Nationalrat in der Folge auch und gab dem Vorstoss Rickli mit 115 zu 66 Stimmen bei
2 Enthaltungen Folge. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2018
MARC BÜHLMANN
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Mitte April 2018 entschloss sich die SPK-SR auf ihren ursprünglichen Beschluss
zurückzukommen und der parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH), mit der die
Abschaffung der Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier
gefordert wird, nun doch Folge zu leisten – nachdem sie dies vor Jahresfrist noch
abgelehnt hatte. Das Zeichen der Mehrheit des Nationalrats, die dem Vorstoss in der
Frühlingsession Folge gegeben hatte, wurde von einer knappen 6 zu 4 Mehrheit der
Kommission so gedeutet, dass die Arbeitslosenentschädigung in der Regel reiche und
eine Überbrückungshilfe in der Tat nicht nötig sei. Allerdings behielt sich die SPK-SR
vor, bei der Ausarbeitung der Gesetzesänderung nicht auf eine Abschaffung der
Überbrückungshilfe zu fokussieren, sondern lediglich eine Verschärfung der
Bestimmungen für den Erhalt dieser Entschädigung ins Auge zu fassen. Damit ist die
SPK-NR wieder am Ball, um eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten. 18
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Mitte Oktober legte die SPK-NR ihren Entwurf zu einer Teilrevision des
Parlamentsressourcengesetzes (PRG) vor. Konkret soll die Überbrückungshilfe für
Parlamentarierinnen und Parlamentarier abgeschafft werden. Die 2003 eingeführte
Regelung hatte zum Ziel, die finanziellen Nachteile zu kompensieren, die mit dem
Parlamentsmandat beziehungsweise der dadurch allenfalls verursachten Reduktion der
beruflichen Tätigkeit einhergehen. Die maximal während zweier Jahre ausbezahlte und
einer einfachen AHV-Rente entsprechende Überbrückungshilfe war für mögliche
Härtefälle eingeführt worden. Mit ihrer parlamentarischen Initiative, der nach einigem
Hin und Her Folge gegeben wurde, hatte Natalie Rickli (svp, ZH) die Aufhebung dieser
Überbrückungshilfe gefordert und entsprechend wurde in der Revision die Streichung
von Artikel 8a PRG vorgeschlagen. Allerdings machte sich eine Minderheit der SPK-NR
für eine Verschärfung statt einer Streichung des Artikels stark. So sollen nicht alle
ausscheidenden Ratsmitglieder, sondern nur jene, die ihre Wiederwahl verpassen,
finanzielle Unterstützung erhalten, da diese ihren beruflichen Wiedereinstieg nicht im
Voraus planen könnten. Da die Nicht-Wiederwahl einer ungerechtfertigten fristlosen
Kündigung entspreche, soll die Überbrückungshilfe – analog zur im OR geregelten
Kündigung – maximal sechs Monate betragen. 19
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Nachdem der Bundesrat in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 20. November 2019
explizit auf eine Stellungnahme verzichtet hatte – es sei, auch wenn damit finanzielle
Folgen verknüpft seien, Sache des Parlaments, Regelungen für Entschädigungen und
berufliche Vorsorge seiner Mitglieder zu finden –, kam die von der SPK-NR
ausgearbeitete und auf eine parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) zurückgehende
Abschaffung der Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur
Beratung in die grosse Kammer. Eine links-grüne Kommissionsminderheit beantragte
Nichteintreten. Die gänzliche Abschaffung sei unverhältnismässig, begründete
Minderheitssprecher Angelo Barrile (sp, ZH) den Antrag. Es könne sein, dass man nicht
wiedergewählt werde, das habe sich «gerade jetzt – nach dem Wahlsonntag» wieder
gezeigt. Und in diesem Fall, der einer Entlassung von einem Moment auf den anderen
gleichkomme, könne es sein, dass man auf finanzielle Hilfe angewiesen sei. Das Anliegen
der Minderheit wurde allerdings relativ knapp mit 98 zu 84 Stimmen abgelehnt. Zu den
geschlossen stimmenden SP-, GLP- und GP-Fraktionen gesellten sich 5 Stimmen aus
der neu geschaffenen Mitte-Fraktion (CVP-EVP-BDP). In der Folge wurde über einen
Minderheitsantrag Streiff-Feller (evp, BE) debattiert, der anstelle einer gänzlichen
Abschaffung eine Kompromisslösung vorschlug. Die Bezugsdauer solle analog zu einer
ungerechtfertigten fristlosen Kündigung auf sechs Monate beschränkt werden, sofern
ein Ratsmitglied noch nicht 65 Jahre alt ist und keine Arbeitslosengelder beziehe. Mit
107 zu 77 Stimmen nahm der Nationalrat diesen Minderheitsantrag an – nachdem
Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG) die Parlamentsmitglieder explizit
darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie ein Anrecht auf Arbeitslosengelder hätten.
Gegen den Antrag votierten die geschlossenen Fraktionen der FDP-Liberalen und der
SVP. In der Gesamtabstimmung wurde das Geschäft mit 104 zu 80 Stimmen
angenommen und an den Ständerat überwiesen. Die Opposition kam erneut von den
SP-, GLP- und GP-Fraktionen, die lieber gar keine Änderung gehabt hätten. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parlamentsorganisation

In der Wintersession stand die Sammelvorlage für die sechs parlamentarischen
Initiativen zu verschiedenen Änderungen des Parlamentsrechts im Nationalrat auf dem
Sessionsprogramm. Die verschiedenen Vorstösse und eine Reihe von weiteren Anliegen
der beiden SPK verlangten Änderungen im Parlamentsgesetz, in der
Parlamentsverwaltungsverordnung und im Geschäftsreglement des Nationalrats.
Hauptsächlich ging es um drei bedeutende Aspekte, nämlich die Erweiterung der
Offenlegungspflichten der Ratsmitglieder (Block 1), die Ermöglichung einer
Veröffentlichung von Kommissionsunterlagen (Block 2) und die Regelung der
Zugänglichkeit von Kommissionsprotokollen für alle Ratsmitglieder und deren
persönliche Mitarbeiter (Block 3). 

Eintreten war umstritten. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab zu Protokoll, dass die SVP
keinen generellen Handlungsbedarf sehe. Zudem sei das Problem einer Sammelvorlage,
dass man auch zu schlechten Punkten ja oder aber zu guten Punkten nein sagen müsse.
Es würden zahlreiche, nicht miteinander vereinbare Punkte vermischt, mit denen aber
weder die Effizienz gesteigert noch Kosten eingespart würden, weshalb gar nicht auf
die Vorlage eingetreten werden solle. Auch die BDP-Fraktion hatte Nichteintreten
beschlossen. Bernhard Guhl (bdp, AG) führte aus, dass es sich hier um eine
Wohlstandvorlage handle. Kein einziger der verschiedenen Aspekte sei wirklich nötig für
den Ratsbetrieb. Auch die BDP hätte es, wie die SVP, begrüsst, wenn die einzeln Folge
gegebenen Vorstösse auch einzeln beraten worden wären. Keine der restlichen
Fraktionen war zwar vollumfänglich zufrieden mit der Sammelvorlage – Balthasar Glättli
(gp, ZH) sprach von einem Birchermüesli –, man wolle aber die einzelnen Punkte in der
Detaildiskussion klären. Mit Nichteintreten sei hingegen nichts gewonnen – so der
Tenor. Die grosse Kammer beschloss dann relativ knapp mit 94 zu 80 Stimmen bei 3
Enthaltungen, auf die Vorlagen einzutreten.

Im Block 1 wurde um die Offenlegungspflichten gestritten. Der Kommissionsvorschlag
sah vor, dass jedes Ratsmitglied bei Amtsantritt und auf Jahresbeginn Angaben zur
beruflichen Tätigkeit und – falls relevant – Angaben zum Arbeitgeber machen muss.
Nicht weniger als sechs Minderheitsanträge lagen vor, die ein Festhalten an der
bisherigen Regelung (lediglich Angabe beruflicher Tätigkeit; Minderheit Pfister), eine
Nennung der ehrenamtlichen Tätigkeiten (Minderheit Jauslin) und der Einkünfte daraus
(Minderheit Wermuth), die Eintragung in ein öffentliches Register (Minderheit
Wermuth) oder die Offenlegung während Rats- (Minderheit Barrile) und
Kommissionsdebatten (Minderheit Glättli) forderten. Zu einem teilweise recht
gehässigen Austausch gab zudem ein Antrag von Angelo Barrile (sp, ZH) Anlass, der
verlangt hätte, dass von Krankenkassen angestellte oder bezahlte Ratsmitglieder nicht in
Kommissionen sitzen dürfen, die für die Gesetzgebung im Bereich der
Krankenversicherung zuständig sind. Letztlich hatte mit Ausnahme des Antrags Pfister
keiner der verschiedenen Anträge eine Chance. Somit blieb bezüglich der
Offenlegungspflichten alles beim Alten. 

Ein eigentliches Sammelsurium unterschiedlicher Änderungen umfasste Block 2.
Umstritten war hier insbesondere der Vorschlag der SPK, Kommissionsunterlagen
veröffentlichen zu dürfen, die keine schützenswerten Interessen beinhalten. Auch hier
obsiegte letztlich aber der Status Quo, wie er erneut von einer Minderheit Pfister
gefordert wurde. Gerhard Pfister (cvp, ZG) warnte davor, damit einer Untergrabung des
Kommissionsgeheimnisses Vorschub zu leisten. 
Die Kommissionsprotokolle, die mit einem Antrag Rickli hätten veröffentlicht werden
können, bleiben auch in Zukunft geheim. Natalie Rickli (svp, ZH)  hatte in ihrem Antrag
geltend gemacht, dass durch Indiskretion immer wieder Informationen aus den
Kommissionssitzungen an die Öffentlichkeit gelangten. Es sei stossend, dass es sich
dabei jeweils nur um „einen Teil der Wahrheit” handle, wohingegen Protokolle den
ganzen Verlauf einer Sitzung aufzeigen könnten. 
Unbestritten waren im Block 2 die Zuständigkeitserklärung der Redaktionskommission
für die Berichtigung von Erlassen, die nicht der Schlussabstimmung unterstehen, das
Verbot eines Rückkommensantrags, der nicht in unmittelbarem Anschluss an die
Abstimmung gestellt wird und einige Präzisierungen zu Dringlichkeitsklausel,
Abstimmungsverfahren, Fristen bei Volksinitiativen und Anforderungen an die
Botschaften zu Erlassentwürfen. Darüber hinaus soll gesetzlich festgehalten werden,
dass Schlussabstimmungen in beiden Räten gleichzeitig stattfinden müssen. 
Kein Gehör fand die SPK mit ihrem Vorschlag, auf eine Schlussabstimmung bei
Volksinitiativen zu verzichten. Rechtlich bindend und als Stimmempfehlung sei –
entgegen der Usanz des Bundesrates beim Verfassen der Abstimmungsempfehlungen –
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die Abstimmung über die Abstimmungsempfehlung zu betrachten; eine
Schlussabstimmung sei bei obligatorischem Eintreten und ohne Gesamtabstimmung
eigentlich nicht angebracht. Ein von der Ratsmehrheit unterstützter Antrag Schilliger,
der einen Antrag des Bundesrates aufnahm, erachtete diese Änderung als unnötig.
Zu reden gab auch der Vorschlag einer Kommissionsminderheit Rutz, die durchsetzen
wollte, dass Sitzungsgelder neu halbtägig ausbezahlt werden sollen. Die vor allem aus
Angehörigen der SVP-Fraktion bestehende Minderheit monierte, dass jemand ein
Taggeld von CHF 440 erhalte, wenn sie oder er lediglich für eine Stunde eine
parlamentarische Initiative in einer Kommission erläutern müsse, was
unverhältnismässig sei. Die Mehrheit des Nationalrates folgte allerdings der
Argumentation der Kommissionsmehrheit, dass diese Idee mit hohem bürokratischen
Aufwand verbunden sei. Das Anliegen zur Neuregelung der
Übernachtungsentschädigung wurde zwar in der Debatte um die Taggelder ebenfalls
angesprochen, diese parlamentarische Initiative wurde aber nicht in die Sammelvorlage
aufgenommen. 
Erfolgreich war die SPK mit ihrem Anliegen zu den Auslandreisen: Neu müssen
Ratsmitglieder Reisen ins Ausland in einem öffentlichen Register aufführen. Nicht offen
gelegt werden müssen dabei Reisen, die auf Einladung von Interessengruppen
durchgeführt werden – ein Antrag einer links-grünen Kommissionsminderheit hatte
hier keine Chance.
Zur Diskussion standen schliesslich zwei Änderungen der Sitzungszeiten. Sowohl die
Streichung des Freitags der letzten Sessionswoche, wie sie von einer
Kommissionsminderheit gefordert worden wäre, als auch der Beginn der Sitzungszeiten
um 8.15 Uhr statt um 8.00 Uhr fanden bei der Mehrheit des Nationalrats kein Gehör. Die
grosse Kammer folgte dem Argument der Kommissionsmehrheit, dass der Freitag in
Anbetracht der dichten Sessionsprogramme nötig sei. Um die Effizienz zu steigern, soll
der letzte Sitzungstag allerdings nicht wie bisher bereits um 11.00 fertig sein, was von
der Minderheit insbesondere als ineffizient moniert worden war, sondern bis 13.00
dauern. Das Argument der besseren Zugverbindungen sowie der Umstand, dass auch
der Ständerat um 8.15 die Sitzungen beginne, verfingen hingegen nicht. Die Mehrheit
des Rates sträubte sich gegen die entsprechende viertelstündige Verschiebung der
Sitzung nach hinten. 

Block 3, mit dem der Zugang von Kommissionsprotokollen für Parlamentsmitglieder
hätte geregelt werden sollen, wurde in Anbetracht der ablehnenden Haltung des
Parlaments gegenüber einer grösseren Transparenz der Kommissionsarbeit zur
Überarbeitung an die SPK-NR zurückgewiesen, die Blöcke 1 und 2 wurden zur Beratung
an den Ständerat übergeben. 21

Volksrechte

An ihrer Sitzung Mitte Oktober 2016 kam die SPK-NR auf ihren ursprünglich gefällten,
positiven Entscheid zur Ungültigkeit von Rückwirkungsklauseln zurück. Zwar hatten
beide Staatspolitischen Kommissionen der parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) 2015 noch Folge gegeben, die nationalrätliche Kommission wollte nun aber
doch keinen entsprechenden Verfassungsänderungsvorschlag ausarbeiten. Mit 15 zu 8
Stimmen schlug eine Mehrheit der Kommission das Begehren deshalb zur Abschreibung
vor. Mit ein Grund für den Meinungsumschwung war der Vorschlag der SPK-SR für
Reformen auf Gesetzesebene. Eine Verfassungsänderung mit lediglich diesem einen
Vorschlag eines Rückwirkungsverbots sei nicht angebracht. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner Kommission und schrieb die Initiative in der Wintersession 2016 ab.
Die SVP, die neben der SP und der GP geschlossen für den Mehrheitsantrag votierte,
begründete den Entscheid damit, dass die direkte Demokratie nicht eingeschränkt
werden dürfe. Die SP und die GP wiesen darauf hin, dass das Verbot einer
Rückwirkungsklausel mit einfachen sprachlichen Mitteln umgangen werden könne. Eine
Initiative könnte anstelle einer Aufhebung eines früheren Beschlusses einfach die
Wiederherstellung eines vorherigen Zustands fordern. Als Beispiel führte Cédric
Wermuth (sp, AG) den beschlossenen Bau einer Strasse an, der zwar mit einem
Rückwirkungsverbot nicht rückgängig gemacht werden dürfte. Eine Initiative könnte
freilich fordern, dass in Zukunft auf einem bestimmten Streckenabschnitt keine Autos
mehr fahren dürften. Die Formulierung eines allgemein gültigen Rückwirkungsverbots,
das im Einzelfall nicht umgangen werden könnte, sei deshalb wahrscheinlich gar nicht
möglich. 22
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Mehr Klarheit bei Volksabstimmungen, die bei einer Annahme internationales Recht
brechen würden, erhoffte sich Cédric Wermuth (sp, AG) dank seiner parlamentarischen
Initiative. Viele Volksbegehren seien – bewusst oder unbewusst – hinsichtlich ihrer
Umsetzung unpräzise formuliert; insbesondere bleibe häufig unklar, was geschehen
soll, wenn ein angenommenes Begehren gegen Völkerrecht oder internationale
Vereinbarungen verstosse. Der Aargauer Sozialdemokrat schlug mit seinem Begehren
deshalb vor, dass derart unklare Volksinitiativen im Falle einer Annahme erst umgesetzt
würden, wenn die entsprechenden internationalen Vereinbarungen gekündigt sind.
Bedingung dafür sei aber, dass die Initiantinnen und Initianten neben ihrem Begehren
auch explizit die Kündigung der entsprechenden Verträge forderten. In den Fällen, in
denen eine Kündigung im Initiativtext unerwähnt bliebe, gar nicht möglich sei oder
sogar zwingendes Völkerrecht gebrochen werden müsste, seien die Begehren lediglich
teilweise im Rahmen bestehenden internationalen Rechts umzusetzen.
Die SPK-NR sprach sich mit 16 zu 7 Stimmen gegen Folgegeben aus. Es sei den
Initiativkomitees nicht zuzumuten, abzuschätzen, welche internationalen Verträge mit
einem Begehren tangiert würden. Dies sei nicht immer eine rein juristische Frage,
sondern häufig auch eine politische. Es müsse möglich bleiben, Verträge nach Annahme
von Volksinitiativen neu zu verhandeln, ohne dass vorher klar gewesen sei, dass dies
nötig sein könnte. Eine Kommissionsminderheit betonte allerdings, dass Klarheit für die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger geschaffen werden müsse, wofür das Begehren
einen guten Vorschlag darstelle. 23
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Nachdem sich die SPK-NR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen
Initiative von Cédric Wermuth (sp, AG) für mehr Klarheit bei Volksabstimmungen Folge
zu geben, wäre eigentlich der Nationalrat in der Sommersession 2019 mit der
Vorprüfung der Initiative an der Reihe gewesen. Dazu kam es allerdings nicht, weil der
Aargauer Volksvertreter seinen Vorstoss zurückzog. 24
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Annahme der Minarettinitiative 2009 hat im Berichtsjahr eine Debatte über
Umfragen im Vorfeld von Abstimmungen ausgelöst. Die Resultate der Umfragen, welche
die GfS im Auftrag der SRG durchgeführt hatte, wichen ungewöhnlich stark vom
Abstimmungsresultat ab. Dies verursachte auch in den Räten einigen Wirbel. Noch Ende
2009 reichte Mörgeli (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, die für Radio und
Fernsehen ein Verbot von Meinungsumfragen zu Wahlen und Abstimmungen forderte.
Die Staatspolitische Kommission (SPK-NR) lehnte diese Initiative mit 13 zu 9 Stimmen
bei vier Enthaltungen ab, reichte aber ihrerseits eine Motion ein, mit welcher die
Rahmenbedingungen für die Publikation von Meinungsumfragen vor Wahlen und
Abstimmungen geregelt werden sollen (10.3642). Beide Vorlagen werden von den Räten
erst 2011 behandelt. (Siehe auch die Interpellation Rickli (svp, ZH) (10.5180)).Nachdem
die SRG drei Studien in Auftrag gegeben hatte, welche die Diskrepanzen zwischen
Umfrage- und Abstimmungsresultat insbesondere auf soziale Erwünschtheit (falsche
Antworten aus Angst vor sozialer Ablehnung bei korrekter Antwort) zurückführten und
aufzeigten, dass Umfragen keinen signifikanten Einfluss auf den Abstimmungsentscheid
haben, glätteten sich die Wogen ein wenig. Nach einmaligem Unterbruch gab die SRG
beim GfS für die Abstimmungen vom 26. September wieder Umfragen in Auftrag.
Freilich hatte die Nicht-Veröffentlichung der Umfrageresultate für die Abstimmungen
vom 7. März von links bis rechts für Unmut gesorgt. Die SRG hatte nämlich für diesen
Urnengang nicht ganz auf Umfragen verzichtet. Die Ergebnisse der GfS-Umfragen, die ja
letztlich von den Gebührenzahlern finanziert wurde, wurden jedoch nicht veröffentlicht
und auch den Parteien nicht zur Verfügung gestellt. Die SRG verteidigte sich mit dem
Argument, dass die Umfrage gebraucht werde, um die Probleme bei der
Minarettinitiative zu untersuchen. 25
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit einer parlamentarischen Initiative „Praxisorientierte Gestaltung der
Übergangspflege“ wollte Ruth Humbel (cvp, AG) das KVG dergestalt anpassen, dass die
Leistungen der Akut- und Übergangspflege vollumfänglich nach den Bestimmungen der
Spitalfinanzierung abgerechnet werden können. Diese Leistungen fallen nach einem
stationären Spitalaufenthalt an, wenn Patienten aus medizinischer Sicht zwar nicht
mehr hospitalisierungsbedürftig sind, jedoch gleichzeitig noch nicht wieder fähig sind,
den Alltag eigenständig zu bewältigen. Vor allem ältere Personen dürften nach
Entlassung aus der stationären Behandlung noch Schwierigkeiten haben, weswegen eine
Übergangspflege, die ebenfalls in einem stationären Umfeld stattfindet, hier ansetzen
kann. Die Pflegekosten werden gegenwärtig nach den Regeln der Spitalfinanzierung
aufgeteilt, die Hotelleriekosten müssen jedoch die Patienten selbst tragen. Die
Übergangspflege erfülle so ihren Zweck nicht, so die Initiantin. Folge sei, dass die
Patientinnen zu lange im Akutspital hospitalisiert oder dass sie zu früh entlassen
werden. Dies sei aber auch nicht zielführend. Die gegenwärtig geltende Dauer der
finanzierten Übergangspflege von 14 Tagen sei ferner zu kurz, wie auch der
Spitalverband H+ bestätigte. Auch hier sollte eine Justierung vorgenommen werden.
Die SGK-NR des Nationalrates gab der Initiative im November 2015 mit 17 zu 3 stimmen
und 2 Enthaltungen Folge. Sie war der Ansicht, dass die Leistungen der Akut- und
Übergangspflege vollumfänglich getragen werden sollen. Die Schwesterkommission
hiess das Anliegen aber nicht gut und gab der Initiative im Frühjahr 2016 keine Folge.
Mit 9 zu 2 Stimmen und 2 Enthaltungen vertrat die Kommission die Haltung, dass zuerst
die Evaluation der neuen Pflegefinanzierung abgewartet werden soll. Eine Änderung des
KVG zum gegenwärtigen Zeitpunkt erachtete sie deswegen als verfrüht.
Somit wurde die Initiative Ende 2016 im Plenum der grossen Kammer traktandiert. Mit 11
zu 8 Stimmen und einer Enthaltung beantragte die SGK-NR erneut, dem Vorstoss Folge
zu geben, eine Minderheit Herzog (svp, TG) stellte sich jedoch dagegen. Sie bezweifelte
nicht, dass es grundsätzlich Handlungsbedarf gebe, sondern kritisierte, dass nicht
genügend Fakten vorhanden seien. So sei beispielsweise die Evaluation der Neuordnung
der Pflegefinanzierung abzuwarten, die in Arbeit sei und per Herbst 2017 erwartet
werden könne. Die Kommissionsminderheit stellte sich damit auf den Standpunkt der
SGK-SR. Anders äusserte sich die Initiantin selbst, die mit zwei Argumenten den
Marschhalt abwenden wollte. Einerseits verwies sie auf die kurz zuvor verabschiedete
Nachbesserung der Pflegefinanzierung zur Gewährleistung der Freizügigkeit, wobei die
erwähnte Evaluation auch nicht abgewartet wurde. Und zweitens sei die Evaluation gar
nicht wegweisend, weil sie nicht das aufzudecken vermöge, was erwartet werde: Das
kleine Volumen von Übergangspflegeplätzen, gemessen am Total von
Langzeitpflegeplätzen, reiche nicht aus, um schlüssige Resultate zu erhalten. Die
Abstimmung fiel äusserst knapp aus: Mit nur einer Stimme Unterschied wurde die
Initiative abgelehnt. Alle Fraktionen stimmten geschlossen, aufgrund diverser Absenzen
reichte der Schulterschluss von FDP- und SVP-Fraktion aus, um die obsiegenden 94
Stimmen zu vereinen. Die Initiative war damit vom Tisch. 26
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Ärzte und Pflegepersonal

Eine von Verena Herzog (svp, TG) übernommene, von Nationalrat Joder (svp, BE) 2014
eingereichte parlamentarische Initiative zur rechtlichen Gleichstellung der
öffentlichen und privaten Spitex erhielt im Februar 2016 Auftrieb. Der Initiant wollte
alle Spitexorganisationen rechtlich gleich behandeln, ungeachtet ihres institutionellen
Status. Besonders bezüglich Mehrwertbesteuerung und des Bezugs von Fördergeldern
für die Altershilfe sollten die Spiesse gleich lang gemacht werden. In Joders Fokus
standen dabei besonders die privaten Spitexorganisationen, die einen
Wettbewerbsnachteil hätten. Die SGK des Nationalrates stimmte Anfang 2016 mit 13 zu
10 Stimmen (2 Enthaltungen) der Initiative mit dem Ziel zu, eine Vielfalt von Spitex-
Angeboten zu fördern und eine Vereinheitlichung bezüglich der Mehrwertsteuerpflicht
herbeizuführen. Die Kommission wollte eine gute ambulante Versorgung durch
gemeinnützige öffentliche, wie auch gewinnorientierte und innovative private Spitex-
Dienstleister sicherstellen. 27
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Im Dezember 2019 nahm sich der Nationalrat der Pflegeinitiative und dem von der
SGK-NR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag an. Das Begehren des
Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und -männer hatte laut Initiativtext «eine
ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher Qualität», die Sicherstellung von
genügend diplomierten Pflegefachpersonen und einem ihrer Ausbildung und ihren
Kompetenzen entsprechenden Einsatz zum Ziel.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren sich darüber einig, dass die aktuelle
Situation problematisch sei und durch das steigende Alter der Bevölkerung der
Pflegebedarf erhöht werde. So rechne man zwischen 2017 und 2035 unter anderem mit
einem Anstieg von rund 200'000 auf 360'000 über 80-Jährigen, die allenfalls
pflegebedürftig würden, erklärte Ruth Humbel (cvp, AG). Gemäss Philippe Nantermod
(fdp, VS) würden gegenwärtig lediglich 43 Prozent des erforderlichen Personals
ausgebildet und 2030 würden hierzulande 65'000 Pflegende fehlen. Um den Mangel zu
beheben, würden Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert, was nicht nur
ethisch fragwürdig sei – da die Ausbildung von einem Staat bezahlt werde, der nicht von
dieser Investition profitiere –, sondern auch kostspielig werden könnte, erwäge doch
die WHO, eine Steuer zur Entschädigung der Ausbildungsländer einzuführen, so Greta
Gysin (gp, TI). Darüber dass Handlungsbedarf bestehe, herrschte Konsens. Der Rat war
sich jedoch uneinig, ob die Pflegeinitiative das richtige Mittel sei, um der Problematik
zu begegnen. 
Von den Unterstützerinnen und Unterstürzer der Initiative hervorgehoben wurde, dass
der Beruf nicht die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Zudem komme ihm laut
Barbara Gysi (sp, SG) im Krankenkassengesetz nach wie vor der «Status eines
Hilfsberufs» zu. Christian Lohr (cvp, TG), Dozent an verschiedenen Fachhochschulen
für Pflegeberufe, unterstrich die Wichtigkeit der Pflegequalität, der
Ausbildungsförderung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es müsse auch
etwas gegen die 46 Prozent Berufsaussteigerinnen und -aussteiger unternommen
werden, zu denen sie selber auch gehöre, erklärte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG). Die
Sicherheit und das Leben der Bevölkerung stehe auf dem Spiel, so Franziska Ryser (gp,
SG). Betont wurde von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative hingegen, dass das
Regeln einzelner Berufsgruppen in der Verfassung nicht angezeigt sei und die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt würde. Zudem sei die
medizinische Grundversorgung bereits in Artikel 117a BV erwähnt, was in den Augen von
Verena Herzog (svp, TG) genügte, um die Pflege zu stärken.
Der von der SGK-NR ausgearbeitete Gegenentwurf kam im Nationalrat besser an als die
Volksinitiative. Jedoch gab es auch bezüglich Gegenvorschlag einige
Abänderungswünsche bzw. Uneinigkeiten. Um dem Beruf Attraktivität zu verleihen,
beabsichtigte eine Mehrheit der SGK-NR, den Pflegefachpersonen die selbständige
Erbringung und Abrechnung einiger vom Bundesrat festgelegter Leistungen zu Lasten
der OKP, die ohne ärztliche Anweisung erfolgen könne, einzuräumen. So könnten pro
Jahr CHF 13 Mio. eingespart werden, erläuterte Benjamin Roduit (cvp, VS). Gegen diese
Forderung sprachen sich neben dem Bundesrat auch die SVP und die FDP aus. Es
bestehe die Gefahr, dass dadurch ein Präjudiz geschaffen würde und durch die
grössere Zahl an Leistungserbringenden die Kosten für das Gesundheitssystem nicht
abnähmen, sondern stiegen, was höhere Prämien zur Folge hätte. Eine Mehrheit der
grossen Kammer liess sich allerdings nicht von diesen Worten überzeugen. Auf
Anregung von Pierre-Yves Maillard (sp, VD) lehnte der Nationalrat ausserdem den
Mehrheitsantrag der SGK-NR ab, dass entsprechende Leistungen Gegenstand von
Vereinbarungen mit Versicherern sein müssten.
Weiter wurde bezüglich Ausbildungsförderung beschlossen, dass die Kantone den
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Spitex-Organisationen eine bestimmte Anzahl
Ausbildungsplätze, die diese zur Verfügung stellen müssen, vorgeben sollen. Ebenfalls
gutgeheissen wurde die Forderung, dass die Kantone dazu verpflichtet werden sollen,
den angehenden Pflegefachpersonen an einer Höheren Fachschule oder
Fachhochschule mit Ausbildungsbeiträgen zur Seite zu stehen. Der Bund soll die
Kantone während acht Jahren für die beiden ebengenannten Punkte mit CHF 469 Mio.
unterstützen. Betreffend Ausbildungsbeiträge hätten die SVP und die FDP gerne
Einschränkungen auf hilfs- und unterhaltsbedürftige Personen vorgenommen. Regine
Sauter (fdp, ZH) betonte, es gebe neben den Pflegestudiengängen HF oder FH auch
andere Berufsbereiche, wo eine Weiterbildung anzustreben sei, dort werde allerdings
auf die Eigenverantwortung der Studierenden gezählt. Damit konnte sie die Mehrheit
ihrer Ratskolleginnen und -kollegen jedoch nicht überzeugen, gegen die Beiträge zu
stimmen.  
In der Gesamtabstimmung wurde der indirekte Gegenvorschlag mit 124 zu 68 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) angenommen. Abgesehen von der SVP und einer Mehrheit der FDP
stimmten alle Parteien dem Gegenentwurf zu. Die Pflegeinitiative konnte die Mehrheit
des Nationalrates indes nicht überzeugen und so empfahl er dem Volk und den Ständen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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das Begehren mit 107 zu 82 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zur Ablehnung, wobei die SP,
die Grünen, aber auch vereinzelt Mitglieder der FDP.Liberalen-, der GLP- sowie der
Mitte-Faktionen für Annahme der Initiative plädierten. 28

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen,
welche für Ausländerinnen und Ausländer gelte. Seit ihrer ersten Beratung hatte die
SGK-NR ihre Haltung zum Vorstoss geändert, eine Mehrheit sprach sich nun dagegen
aus. Eine Minderheit Herzog (svp, TG) plädiert für Folge geben. Der Fraktionssprecher
der SVP argumentierte, der Vorstoss ziele auf die Gleichbehandlung aller
Ausländergruppen ab, wolle aber auch einen „Sozialversicherungstourismus"
unterbinden. Die Minderheitssprecherin verwies auf den starken Kostenanstieg bei den
Ergänzungsleistungen und die deswegen nötigen Sparmassnahmen. Ausländerinnen und
Ausländer, insbesondere aus dem EU-EFTA-Raum, seien bei den EL-Beziehenden
zudem massiv übervertreten. Bei Problemen mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen
gelte es, dieses nachzuverhandeln, wie es auch das EU-Land Grossbritannien geschafft
habe. Die Mehrheitssprecherin hielt dagegen, der Gleichbehandlungsgrundsatz – hier
im Sinne einer gleichen Behandlung von Schweizerinnen und Ausländern aus dem EU-
Raum – sei zentraler Bestandteil des Freizügigkeitsabkommens und ihm könnte nur
Genüge getan werden, wenn auch für Schweizer Staatsangehörige eine Karenzfrist von
zehn Jahren eingeführt würde. Eine Mehrheit von 122 zu 69 Parlamentarierinnen und
Parlamentariern folgte der Kommission und gab der Initiative keine Folge. Der
Entscheid fiel ohne Enthaltungen und bei annähernder Geschlossenheit der
Fraktionen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit der beiden Räte befassten
sich mit einer parlamentarischen Initiative Herzog (svp, TG) zur Wiederherstellung des
Tariffriedens im KVG. Parallel wurden zwei weitere, identische parlamentarische
Initiativen behandelt, eine (15.402) der FDP-Liberalen Fraktion sowie eine (15.404) von
Nationalrat Hess (bdp, BE). Die Vorstösse verlangten, dass weder die Tarifstrukturen
noch die Preise selbst von den kantonalen Exekutiven oder vom Bundesrat genehmigt
oder bestimmt werden können. Stattdessen sollen ausschliesslich die Tarifpartner dafür
verantwortlich sein und sich bei Streitigkeiten an ein von ihnen eingesetztes
Schiedsgericht wenden, mit der Möglichkeit, dessen Entscheid an das
Bundesverwaltungsgericht weiterzuziehen. So sollen langwierige rechtliche
Auseinandersetzungen und die Involvierung der oft nicht mit den nötigen
Fachkompetenzen für das sehr komplexe Gebiet ausgestatteten Kantonsregierungen
vermieden werden, hiess es in der Begründung. Die SGK-NR gab den parlamentarischen
Initiativen im Mai 2016 vorerst Folge, mit 13 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung. Es gehe
der Kommissionsmehrheit mit dem Entscheid vor allem darum, die Mehrfachrolle der
Kantone im Gesundheitswesen einzuschränken, hiess es in ihrer Medienmitteilung. Die
ständerätliche Schwesterkommission entschied im folgenden Juli über die Vorstösse
und erteilte ihnen einstimmig eine Absage. Die Kantone, welche die Spitäler und die
Prämienverbilligung mitfinanzieren, müssten eine Kontrolle darüber haben, ob die
Tarife angemessen sind. Dem folgte die Nationalratskommission im Februar 2017,
worauf die Vorstösse zurückgezogen wurden. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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FLAVIA CARONI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Verena Herzog (svp, TG) erreichen, dass
Kinder- und Ausbildungszulagen für in EU-Staaten lebende Kinder kaufkraftbereinigt
entrichtet werden. Dazu soll für diese Kinder und Jugendlichen das Minimum um CHF
100 gekürzt werden, während dasjenige für in der Schweiz lebende Kinder und
Jugendliche um denselben Betrag angehoben werden soll, um hiesige
Kaufkraftnachteile auszugleichen.
Die SGK-NR gab diesem Anliegen im November 2018 mit 15 zu 9 Stimmen Folge. Eine
Kommissionsminderheit war der Meinung, dass eine solche Regelung in Konflikt mit den
bilateralen Verträgen mit der EU stehe. Ein Jahr später stützte die SGK-SR mit 6 zu 5
Stimmen den Entscheid ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen
Initiative ebenfalls Folge. Entsprechend wird die SGK-NR nun einen Entwurf für eine
Umsetzung der Initiative erarbeiten. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.11.2019
MARLÈNE GERBER

Kinder- und Jugendpolitik

Lors de la session de printemps 2016, une même initiative parlementaire a été
présentée au Conseil national par la députée agrarienne Natalie Rickli (udc, ZH) et aux
États par le sénateur socialiste Daniel Jositsch (ps, ZH). L'initiative exige des peines
planchers pour des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, qui seraient différenciées
en fonction de l'âge de la victime. Ainsi, tout acte de contrainte sexuelle serait puni
d'une peine privative de liberté d'une année minimum si la victime a moins de 16 ans, et
de deux années si elle a moins de 12 ans. De même un viol serait selon la proposition
des deux parlementaires puni par une privation de liberté d'au moins deux ans sur une
victime de moins de 16 ans, et de trois si cette dernière est âgée de moins de 12 ans. A
noter que le code pénal actuel ne prévoit pas de peine plancher, à moins que les actes
se déroulent sous la contrainte d'une arme ou d'un objet dangereux, auquel cas les
coupables se voient menacés d'une peine de 3 ans au minimum, indifféremment de
l'âge de la victime.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2016
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die bereits im Vorfeld der Abstimmung zur No-Billag-Initiative eingereichte
parlamentarische Initiative Rickli (svp, ZH) mit der Forderung nach Senkung der
Haushaltsabgabe für Radio und Fernsehen auf maximal 300 Franken wurde im
November 2018 von ihrer Urheberin vor Behandlung in der Kommission zurückgezogen.
Dieses Vorgehen begründete die Initiantin mit der von Bundesrätin Leuthard im
Rahmen der Abstimmungskampagne zur No-Billag-Initiative in Aussicht gestellte und
schlussendlich in die Tat umgesetzte Reduktion der Gebühren pro Jahr (von CHF 451
auf CHF 365). 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.11.2018
MARLÈNE GERBER
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